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RS OGH 1972/2/29 4Ob302/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1972

Norm

ABGB §936 IV

ABGB §1375 C

Rechtssatz

Gründe, die für die Anfechtung eines konstitutiven Anerkenntnisses nicht in Frage kommen - also etwa bei der Abgabe

des Anerkenntnisses unterlaufener Rechtsirrtum - , können auch nicht eine Kündigung des durch dieses Anerkenntnis

begründeten Dauerschuldverhältnisses rechtfertigen.

Entscheidungstexte

4 Ob 302/72

Entscheidungstext OGH 29.02.1972 4 Ob 302/72
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